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An das 
Bundesministerium für· Verkehr 
Sektion IV - Straßenverkehr 

Karlsplatz 1 
1015 W i e  n 

Betreff: 8. Kraftfahrgesetz-Novelle 

Zu Zahl: 70.005 / 2 -IV/3-83 vom 13. 7. 

Tel.: 052 22/28 i 01. Durchwahl Klapoe ........ 1 2 9  

Sachbearbeiter: .. Dr. Steiner 

Bitte in der Antwort die 

Geschäflszahl dieses 

Schreibens anführen. 

c .  ; (),E�ET LEt . " -----------------------. __ �-. -GEl19&a._ I 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (8. Kraftfahrgesetz­

Novelle) wird folgende Äußerung erstattet: 

Die Verpflichtung zum Anlegen der Sicherheitsgurte wurde 

mit Art. III des Bundesgesetzes vom 7. Juli 1976, BGBl. 

Nr. 35 2 ,  die Verpflichtung zum Tragen des Sturzhelmes mit 

Art. IV des Bundesgesetzes vom 30. November 1977, BGBl. 

Nr. 615, eingeführt. Diese gesetzlichen Bestimmungen sind 

das Ergebnis eines jahrelangen Meinungsbildungsprozesses 

und ist an deren Aufhebung bzw. Abänderung nicht gedacht. 

Es ist nachgewiesen, daß ein Großteil der schweren und töd­

lichen Verletzungsfolgen nicht eintreten würde, wenn die 

Gurtenanlege - und Sturzhelmpflicht weitgehend beachtet 

würde. Die pra�tischen Erfahrungen haben aber leider ge­

zeigt, daß die Einhaltung dieser Verpflichtung bundesweit 

unbefriedigend ist. Nach den Ermittlungen des Kuratoriums 

für Verkehrssicherheit, Landesstelle Tirol, befolgen im 

Bundesland Tirol lediglich 10 % im Ortsgebiet, 2 8  % auf 

Freilandstraßen und 45 % auf Autobahnen die Gurtenanlege­

pflicht. Durch die Einführung einer Strafsanktion würde 
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sich die Anle�equote schlagartig bedeutend erhöhen und wä re 

mit einer Reduzierung �er Verkehrsunfälle mit schweren Ver­

letzungsfolgen mit Sicherheit zu rechnen. 

Bei verschiedenen Dienstbesprechungen haben sich alle Be­

zirkshauptleute Tirols und die Vertreter der Bundespoliiei­

behörde ganz entschieden für die Einführung von Strafsanktio-
I 

nen ausgespro�hen, weil sich die bloßen zivilrechtlichen Sank-

tionen, die �erzeit in Geltung stehen, als viel zu wenig 

wirksam erwie �en haben und auch Appelle an die Vernunft der 

Kraftfahrer k6ine nachhaltigen Wirkungen erzielten. 

Die Exekutive spricht sich gleichfalls für die Einführung 

von Strafsanktionen aus. Die Frage der Verkehrsüberwachung 

erscheint nicht allzu problematisch. Die Kontrollen würden 

im Rahmen des routinemä ßigen Verkehrsüberwachungsdienstes 

angeordnet un� könnten diese ohne nennenswerte Mehrbelastung 

der StraßenaursichtsOrgane miterledigt werden. Selbstver­

ständlich wür en im Rahmen der monatlichen Verkehrsüber­

wachungsplä ne gezielte Schwerpunktaktionen angeordnet wer­

den. 

In diesem Zus mmenhang wird zur Überlegung gestellt, ob 

nicht gleichzfitig die Anpassungsfä higkeit des Sicherheits­

gurtes an die Körpergröße der jeweiligen Person vorgeschrie­

ben werden so lte, um die volle Wirkung zu gewä hrleisten. 

Außerdem schi ne es zweckmäßig, den Lenker zu verpflichten, 

die mitfahren en Personen auf die Gurtenanlegepflicht samt 

Strafsanktionen aufmerksam machen zu müssen. 

Zu § l06b wird bemerkt, daß eine Regelung über den Gebrauch 

von Sturzhelm�n für Personen im Beiwagen von �otorrä dern 
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fehlt. Nachdem bei einspurigen Krafträdern und Motorrädern 

mit Beiwagen kein Rückwä rtsgang vorhanden ist, wäre außer­

dem im Abs. 2 ,  Punkt 1 der erste und zweite Halbsatz zu 

streichen. 

2 5  Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Prä sidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n 

Landesamtsdirektor 

Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Nieder6sterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 2 5  Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesrä te in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G t r e i n 

Landesamtsdirektor 

F.d. R.d.A. : 
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